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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Bezirksvertretung Bottrop-Mitte 10.06.2020 Vorberatung 

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 23.06.2020 Vorberatung 

Rat der Stadt 25.06.2020 Entscheidung 

 
Betreff 

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Ortsteil Bottrop-Stadtmitte im Zusammenhang mit dem 
Michaelismarkt am Sonntag, 27. September 2020 
 
Beschlussvorschlag 

Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte Aufhebungsverordnung. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
Haushalt im Jahr:  
Produkt und Sachkonto:  
Art der Ausgabe:  
Bedarf:  
Haushaltsansatz:  
zusätzliche Einnahmen:  
einmalige Belastung:  
jährliche Folgekosten:  
 
Begründung:  
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Problembeschreibung / Begründung  

Die Veranstaltung „Michaelismarkt“ in Bottrop-Stadtmitte“ – geplant am Sonntag, 
27.09.2020 – muss wegen der Corona-Virus-Pandemie abgesagt werden. Damit 
entfällt auch die rechtliche Grundlage der Rechtsverordnung vom 18.02.2020 für die 
Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags in Bottrop nach § 6 Abs. 1 und 4 des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten – LÖG NRW (siehe beigefügte 
Rechtsverordnung). 
 
Die Aufhebung der erlassenen Rechtsverordnung vom 18.02.2020 ist notwendig, weil 
Verkaufsstellen im Innenstadtbereich ansonsten öffnen dürften, obwohl der bei Erlass 
der Verordnung begründete Zusammenhang mit der Veranstaltung „Michaelismarkt“ 
nicht mehr besteht. 
 
Die genehmigte Ladenöffnung wäre rechtswidrig. 
 
 
 
 
 
Tischler 
 
Anlage(n): 
1. Michaelismarkt 2020, Aufhebungs-Verordnung, Verordnungstext 
2. Michaelismarkt 2020, Verordnung vom 18.02.2020 nebst Lageplan Stadtmitte 


	Betreff
	Beschlussvorschlag
	Finanzielle Auswirkungen
	Problembeschreibung / Begründung



